20. FEBRUAR 2024 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 5. September 2014 zur Festlegung des Musters der Identifizierungskarte der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind


(Belgisches Staatsblatt vom 27. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


20. FEBRUAR 2024 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 5. September 2014 zur Festlegung des Musters der Identifizierungskarte der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind


Die Ministerin des Innern,


Aufgrund des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen, des Artikels 21, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Dezember 2013, 9. November 2015 und 11. Dezember 2023;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Mindestbedingungen in Sachen Auswahl, Anwerbung, Ausbildung und Zuständigkeit der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind, des Artikels 3, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 13. Januar 2016 und 17. Dezember 2023;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 5. September 2014 zur Festlegung des Musters der Identifizierungskarte der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 20. Dezember 2023;

Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 18. Januar 2024 unter der Nummer 75.390/2 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;


Erlässt:


Artikel 1 - Im Ministeriellen Erlass vom 5. September 2014 zur Festlegung des Musters der Identifizierungskarte der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind, wird die Anlage durch die Anlage zu vorliegendem Erlass ersetzt.


Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt einen Monat nach Veröffentlichung des Erlasses im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Brüssel, den 20. Februar 2024


A. VERLINDEN


"Anlage zum Ministeriellen Erlass vom 20. Februar 2024 zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 5. September 2014 zur Festlegung des Musters der Identifizierungskarte der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind
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Gesehen, um dem Ministeriellen Erlass vom 20. Februar 2024 zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 5. September 2014 zur Festlegung des Musters der Identifizierungskarte der Beamten und Personalmitglieder, die für die Feststellung der Verstöße, die mit kommunalen Verwaltungssanktionen geahndet werden können, zuständig sind, beigefügt zu werden"


Die Ministerin des Innern

A. VERLINDEN
